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(54) Verfahren zur Nassbehandlung von Wäschestücken

(57) Bei der Nassbehandlung von Wäschestücken
wird ein Teil der Behandlungsflüssigkeit zur Behandlung
eines nachfolgenden Postens an Wäschestücken wie-
derverwendet. Der Anteil der wiederverwendbaren Be-
handlungsflüssigkeit ist jedoch bei bekannten Verfahren
zur Nassbehandlung von Wäschestücken begrenzt, so
dass noch verhältnismäßig viel Frischwasser erforderlich
ist.

Die Erfindung sieht es vor, in einer Entwässerungs-
einrichtung die Klarwaschflüssigkeit aus der Waschein-
richtung von den Wäschestücken zu trennen, und zwar

zusammen mit einem Großteil der in den Wäschestücken
gebundenen Klarwaschflüssigkeit. Danach findet in der
Entwässerungseinrichtung ein Spülen der Wäschestük-
ke statt. Im Anschluss hieran wird die Spülflüssigkeit von
den Wäschestücken abgeführt. Die Klarwaschflüssigkeit
und die Spülflüssigkeit werden in getrennten Speicher-
tanks (20, 21) zwischengelagert und gezielt dem nach-
folgenden Waschprozess wieder zugeführt. Insbesonde-
re der Vorwaschzone (16) wird ein Gemisch aus minde-
stens einem Teil der Klarwaschflüssigkeit und der
Spülflüssigkeit zum Vorwaschen des nächstens Postens
an Wäschestücken zugeführt.
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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft ein Verfahren zur Nassbe-
handlung von Wäschestücken gemäß dem Oberbegriff
des Anspruchs 1 bzw. dem Oberbegriff des Anspruchs 7.
[0002] Die Nassbehandlung von Wäsche erfolgt in
mehreren Stufen, und zwar durch Waschen, Spülen und
Entwässern. Das Waschen erfolgt durch eine Vorwäsche
und eine anschließende Klarwäsche. Die Behandlungs-
flüssigkeit wird zwischen wenigstens einigen Behand-
lungsstufen ausgewechselt. Zum Spülen wird minde-
stens größtenteils Frischwasser verwendet.
[0003] Es ist üblich, die mindestens nach einigen Be-
handlungsstufen anfallende Behandlungsflüssigkeit wie-
der zu verwenden. Vielfach steht wieder zu verwendende
Behandlungsflüssigkeit nicht zum richtigen Zeitpunkt in
ausreichender Menge zur Verfügung. Dann muss mehr
Frischwasser als nötig zugeführt werden. Das verursacht
unnötige Kosten.
[0004] Ausgehend vom Vorstehenden liegt der Erfin-
dung die Aufgabe zugrunde, ein Verfahren zur Nassbe-
handlung von Wäsche zu schaffen, das wirtschaftlicher
arbeitet als herkömmliche Verfahren.
[0005] Ein Verfahren zur Lösung dieser Aufgabe weist
die Maßnahmen des Anspruchs 1 auf. Dadurch, dass
vor dem Spülen der Wäschestücke in der mindestens
einen Entwässerungseinrichtung mindestens ein
Großteil der in den Wäschestücken gebundenen Be-
handlungsflüssigkeit, nämlich sogenannte gebundene
Flotte, entfernt wird, befindet sich nur noch ein kleiner
Rest gebundener Flotte in den Wäschestücken. Bei der
gebundenen Flotte handelt es sich bevorzugt um Klar-
waschflüssigkeit. Dadurch wird der in den Wäschestük-
ken gebundene Rest an Klarwaschflüssigkeit minimiert.
Es steht so ein Großteil abgetrennter gebundener Flotte
zur Wiederverwendung im Waschprozess zur Verfü-
gung. Dadurch wird die erforderliche Menge von Frisch-
wasser reduziert. Da die Wäschestücke vor dem Spülen
nur noch ein Minimum an gebundener Behandlungsflüs-
sigkeit aufweisen, braucht nur noch sehr wenig Behand-
lungsflüssigkeit aus der Klarwäsche (Klarwaschflüssig-
keit) aus den Wäschestücken ausgespült zu werden.
Auch dadurch wird die Frischwassermenge zum Spülen
reduziert.
[0006] Es ist weiterhin vorgesehen, vor dem in der min-
destens einen Entwässerungseinrichtung erfolgenden
Abtrennen eines Großteils der gebundenen Flotte aus
den Wäschestücken ebenfalls in der Entwässerungsein-
richtung die freie Flotte von den Wäschestücken zu tren-
nen. Es wird so vor dem Spülen fast die gesamte Klar-
waschflüssigkeit, und zwar sowohl in den Wäschestük-
ken gebundene als auch ungebundene Klarwaschflüs-
sigkeit, von den Wäschestücken getrennt. Dieser
Großteil der Klarwaschflüssigkeit steht vor Beginn des
Spülvorgangs wieder zum Waschen eines nachfolgen-
den Wäschepostens zur Verfügung und es braucht nur
ein geringer Rest der Klarwaschflüssigkeit im Spülvor-
gang aus der Wäsche ausgespült zu werden.

[0007] Gemäß einer bevorzugten Weiterbildung des
Verfahrens ist vorgesehen, die von der mindestens einen
Entwässerungseinrichtung bzw. in derselben von den
Wäschestücken abgetrennte freie Flotte und einen
Großteil der gebundenen Flotte zwischenzuspeichern.
Dieses Zwischenspeichern führt dazu, dass stets ein
ausreichend großer Vorrat an wieder einzusetzender Be-
handlungsflüssigkeit zur Verfügung steht und die Be-
handlungsflüssigkeit nicht so gleich nach dem Abtrennen
von der gewaschenen Wäsche der Wascheinrichtung
wieder zugeführt werden muss.
[0008] Gemäß einer besonders vorteilhaften Ausge-
staltung des erfindungsgemäßen Verfahrens ist vorge-
sehen, die im Bereich der Entwässerungseinrichtung an-
fallende Spülflüssigkeit auch zwischenzuspeichern. Vor-
zugsweise wird die Spülflüssigkeit getrennt von der vor
dem Spülen von den Wäschestücken abgetrennten Flüs-
sigkeit aus dem Waschvorgang, insbesondere Klar-
waschflüssigkeit, abgespeichert. Weil üblicherweise die
Klarwaschflüssigkeit eine höhere Temperatur aufweist
als die Spülflüssigkeit, die relativ kalt ist, stehen in den
unterschiedlichen Speicherbehältern wärmere Klar-
waschflüssigkeit und kältere Spülflüssigkeit zur Verfü-
gung. Außerdem ist die Spülflüssigkeit weniger verun-
reinigt als die Klarwaschflüssigkeit, weil mit der Spülflüs-
sigkeit ein verhältnismäßig geringer Restanteil der Klar-
waschflüssigkeit aus den Wäschestücken ausgespült
wird und als Spülflüssigkeit Frischwasser dient, so dass
der in der Spülflüssigkeit vorhandene Rest an Klarwasch-
flüssigkeit verhältnismäßig stark verdünnt ist. Das ge-
trennte Zwischenspeichern der Spülflüssigkeit einerseits
und der Klarwaschflüssigkeit andererseits ermöglicht es,
die Klarwaschflüssigkeit jedenfalls zum Teil an einer an-
deren Stelle einzusetzen als die Spülflüssigkeit. Vor al-
lem aber ist es möglich, je nach Bedarf die Spülflüssigkeit
und die getrennt zwischengespeicherte Klarwaschflüs-
sigkeit zu mischen, und zwar insbesondere derart, dass
das Gemisch aus einer entsprechenden Menge Spülflüs-
sigkeit und Klarwaschflüssigkeit eine Temperatur auf-
weist, die zur beabsichtigten Wiederverwendung des
Gemischs der Klarwaschflüssigkeit und der Spülflüssig-
keit geeignet ist.
[0009] Es ist vorgesehen, dass ein Teil der zwischen-
gespeicherten Klarwaschflüssigkeit, und auch nur diese,
der Klarwaschzone der Wascheinrichtung wieder zuge-
führt wird. Vorzugsweise wird die Klarwaschflüssigkeit
dem Anfang der Klarwaschzone zugeführt. Da die Klar-
waschflüssigkeit eine höhere Temperatur aufweist als
die Spülflüssigkeit und die Klarwäsche im Vergleich zur
Vorwäsche mit einer höheren Temperatur der Behand-
lungsflüssigkeit durchgeführt wird, eignet sich die zwi-
schengespeicherte Klarwaschflüssigkeit besonders zur
Wiederverwendung in der Klarwaschzone. Die eine ver-
hältnismäßig hohe Temperatur aufweisende Klarwasch-
flüssigkeit braucht deshalb zur Wiederverwendung in der
Klarwaschzone nicht oder gegebenenfalls nur in gerin-
gem Maße wieder aufgeheizt zu werden.
[0010] Die Menge der der Klarwaschzone wieder zu-
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geführten zwischengespeicherten Klarwaschflüssigkeit
entspricht etwa der Menge der vor der Klarwäsche von
den Wäschestücken abgetrennten Vorwaschflüssigkeit.
Auf diese Weise wird die vor der Klarwäsche abgetrennte
Klarwaschflüssigkeit wieder ersetzt durch wiederzuver-
wendende Klarwaschflüssigkeit aus dem vorangegan-
genen Waschvorgang.
[0011] Ein weiteres Verfahren zur Lösung der ein-
gangs genannten Aufgabe weist die Maßnahmen des
Anspruchs 7 auf. Hierbei kann es sich auch um eine be-
vorzugte Weiterbildung des zuvor beschriebenen Ver-
fahrens handeln. Nach diesem gegebenenfalls eine ei-
genständige Erfindung darstellenden Verfahren gemäß
Anspruch 7 ist vorgesehen, die in der Entwässerungs-
einrichtung anfallende Klarwaschflüssigkeit und
Spülflüssigkeit mindestens zum Teil zu mischen. Bevor-
zugt ist vorgesehen, in den unterschiedlichen Speicher-
behältern zwischengespeicherte Klarwaschflüssigkeit
einerseits und Spülflüssigkeit andererseits bedarfsge-
recht zu mischen, und zwar insbesondere im Hinblick auf
die benötigte Menge und/oder Temperatur. Dabei erfolgt
auch ein Vermischen der vor dem Spülen in der Entwäs-
serungseinrichtung von den Wäschestücken größten-
teils abgetrennten gebundenen Flotte, also gebundener
Klarwaschflüssigkeit.
[0012] Weiterhin ist vorgesehen, die gesamte vor dem
Spülen im Bereich der Entwässerungseinrichtung von
der Wäsche abgetrennte Klarwaschflüssigkeit, insbe-
sondere dem größten Teil der gebundenen Klarwasch-
flüssigkeit, zum Teil der Vorwaschzone und zum anderen
Teil der Klarwaschzone der Wascheinrichtung wieder zu-
zuführen. Bevorzugt wird der Klarwaschzone nur wär-
mere Klarwaschflüssigkeit, einschließlich des größten
Teils der in der Entwässerungseinrichtung von den Wä-
schestücken abgetrennten gebundenen Klarwaschflüs-
sigkeit zugeführt, also keine Spülflüssigkeit. Diese Tren-
nung von Spülflüssigkeit und Klarwaschflüssigkeit ist
aufgrund der getrennten Abspeicherung der Klarwasch-
flüssigkeit und der Spülflüssigkeit möglich. Hingegen
wird der Vorwaschzone ein Gemisch aus getrennt zwi-
schengespeicherter Spülflüssigkeit und einem an der
Klarwaschzone nicht benötigten Teil der Klarwaschflüs-
sigkeit, einschließlich der gebundenen Klarwaschflüs-
sigkeit aus dem vorangegangenen Waschvorgang wie-
der zugeführt. Durch die Mischung von Klarwaschflüs-
sigkeit und Spülflüssigkeit erhält das Flüssigkeitsge-
misch eine Temperatur, die niedriger ist als die Tempe-
ratur der Klarwaschflüssigkeit, so dass die Temperatur
des der Vorwaschzone zugeführten Gemisches aus
Klarwaschflüssigkeit und Spülflüssigkeit des vorange-
gangenen Wäschepostens verhältnismäßig gering ist,
nämlich die maximal zulässige Temperatur nicht über-
schreitet. Insbesondere lässt sich durch das Mischen der
verschiedenen Behandlungsflüssigkeiten aus der Klar-
waschzone und dem Spülvorgang eine Temperatur ein-
stellen, die zu keinen Eiweißflecken in den Wäschestük-
ken führen.
[0013] Bevorzugte Ausführungsbeispiele der Erfin-

dung werden nachfolgend anhand der Zeichnung näher
erläutert. In dieser zeigen:

Fig. 1 eine Seitenansicht einer Vorrichtung zur Durch-
führung der erfindungsgemäßen Verfahren,

Fig. 2 eine schematische Seitenansicht der Vorrich-
tung zur Durchführung des Verfahrens mit Ver-
bräuchen an Behandlungsflüssigkeit und
Frischwasser am Beispiel von Baumwolle,

Fig. 3 eine Ansicht analog zur Fig. 2 am Beispiel von
Frottee, und

Fig. 4 eine Darstellung analog zur Fig. 2 am Beispiel
von Berufsbekleidung.

[0014] Die hier gezeigte Vorrichtung stellt ein Beispiel
für eine Waschstraße zum Nassbehandeln von Wäsche-
stücken gemäß den erfindungsgemäßen Verfahren dar.
Bei den Wäschestücken kann es sich um jegliche Art von
Wäsche handeln, beispielsweise Bettwäsche, Tischwä-
sche, Bekleidungsstücke, Berufsbekleidungsstücke,
Fußmatten oder dergleichen. Die Wäschestücke werden
in der Vorrichtung gewaschen, gespült und entwässert.
Die Vorrichtung weist eine Durchlaufwaschmaschine 10
und mindestens eine nachgeordnete Entwässerungsein-
richtung auf. Bei der Entwässerungseinrichtung handelt
es sich im gezeigten Ausführungsbeispiel um eine Wä-
scheschleuder 11 bzw. Wäschezentrifuge, wobei gege-
benenfalls die Entwässerungseinrichtung auch aus meh-
reren Wäscheschleudern 11 bzw. Wäschezentrifugen
gebildet sein kann. Die Entwässerungseinrichtung kann
alternativ aber auch von mindestens einer Entwässe-
rungspresse gebildet sein.
[0015] Die Durchlaufwaschmaschine 10 verfügt über
eine um eine vorzugsweise horizontale Drehachse dre-
hend antreibbare Trommel 12. In der Trommel 12 sind
durch quergerichtete Trennwände 13 mehrere in Durch-
laufrichtung 14 der nicht gezeigten Wäschestücke durch
die Trommel 12 aufeinanderfolgende Kammern 15 ge-
bildet. Die Kammern 15 können gleich groß, aber auch
unterschiedlich groß sein. Die hier gezeigte Durchlauf-
waschmaschine 10 verfügt über vier aufeinanderfolgen-
de Kammern 15, wobei eine erste Kammer 15 die Vor-
waschzone bildet, während die drei nachfolgenden Kam-
mern 15 eine Klarwaschzone 17 zu bilden. Die Durch-
laufwaschmaschine 10 verfügt über keine Spülkammer.
Das Spülen der Wäschestücke erfolgt bei der hier ge-
zeigten Vorrichtung in der mindestens einen hinter der
Durchlaufwaschmaschine 10 angeordneten Wäsche-
schleuder 11 (Wäschezentrifuge) oder alternativ minde-
stens einer Entwässerungspresse.
[0016] Die Durchlaufwaschmaschine 10 ermöglicht ei-
nen Badwechsel in der ersten Kammer 15 der Klar-
waschzone 17, wozu der in Durchlaufrichtung 14 gese-
hen zweiten Kammer 15 eine Außentrommel 18 zuge-
ordnet ist, die dazu dient, Vorwaschflüssigkeit abzulas-
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sen. Gegebenenfalls kann die Vorwaschflüssigkeit auch
schon am Ende der Vorwaschzone 16, also in der Kam-
mer 15 zur Bildung der Vorwaschzone 16, abgelassen
sein. Dann ist dieser (ersten) Kammer 15 eine Außen-
trommel 18 zugeordnet. Denkbar ist es auch, einer oder
jeder weiteren Kammer 15 der Klarwaschzone 17 eine
Außentrommel zuzuordnen, insbesondere wenn die
Durchlaufwaschmaschine 10 nach dem Gegenstrom-
prinzip arbeitet.
[0017] Die Waschschleuder 11 verfügt über einen
Sammeltank 19, der beispielsweise vom Sockel der Wä-
scheschleuder 11 gebildet sein kann. Des Weiteren sind
zwei getrennte Speichertanks 20, 21 vorgesehen. Jeder
Speichertank 20, 21 ist über eine Zuleitung 22 mit dem
Sammeltank 19 der Wäscheschleuder 11 verbunden.
Die Zuleitung 22 ist vor jedem Speichertank 20, 21 durch
ein eigenes Ventil 23 absperrbar.
[0018] Vom Speichertank 20 führt eine Abflussleitung
24 zur ersten Kammer 15 der Durchlaufwaschmaschine
10, also zur einzigen Kammer 15 der Vorwaschzone 16.
Im gezeigten Ausführungsbeispiel führt die Abflusslei-
tung 24 zu einem Zuführtrichter 26 der Durchlaufwasch-
maschine 10. Vom Zuführtrichter 26 gelangen die zu wa-
schenden Wäschestücke in die die Vorwaschzone 16
bildende erste Kammer 15. Eine zweite Abflussleitung
27 führt vom Speichertank 20 zur ersten Kammer 15 der
Klarwaschzone 17, also zur zweiten Kammer 15 der hier
gezeigten Durchlaufwaschmaschine 10.
[0019] Vom zweiten Speichertank 21 führt nur eine Ab-
flussleitung 28 zum Zuführtrichter 26 vor der ersten Kam-
mer 15 der Vorwaschzone 16. Den Abflussleitungen 24,
27 und 28 ist jeweils ein Ventil 29 zugeordnet.
[0020] Anhand der Fig. 2 bis 4 werden nachfolgend
verschiedene Ausführungsbeispiele der erfindungsge-
mäßen Verfahren näher erläutert:
[0021] Gemäß der Erfindung ist vorgesehen, dass vor
dem Spülen von der mindestens einen Wäscheschleu-
der 11 oder einer anderen Entwässerungseinrichtung,
beispielsweise eine Entwässerungspresse, nicht nur die
freie Klarwaschflotte, sondern auch mindestens ein
Großteil der gebundenen Klarwaschflotte von den Wä-
schestücken getrennt wird. Mit einem Großteil der ge-
bundenen Klarwaschflotte, die vor dem Spülen aus den
Wäschestücken entfernt wird, ist gemeint, dass die Wä-
schestücke von einem so großen Teil der freien Flotte
getrennt sind, der auch nach dem Spülen von der min-
destens einen Wäscheschleuder 11 oder einer Wäsche-
presse aus den Wäschestücken entfernt wird, bevor die-
se im Trockner getrocknet werden. Die Wäschestücke
sind also "trocknertrocken", wenn gemäß dem erfin-
dungsgemäßen Verfahren vor dem Spülen ein Großteil
der gebundenen Flotte, also ein Großteil der gebunde-
nen Klarwaschflüssigkeit, aus den Wäschestücken von
der mindestens einen Wäscheschleuder 11 oder einer
anderen Entwässerungseinrichtung entfernt worden ist.
[0022] Die von der mindestens einen Wäscheschleu-
der 11 oder einer anderen Entwässerungseinrichtung
von den Wäschestücken abgetrennte Behandlungsflüs-

sigkeit, und zwar sowohl Klarwaschflotte als auch die
beim Spülen anfallende Spülflotte, einschließlich eines
Großteils der gebundenen Klarwaschflotte bzw. Spülflot-
te, wird in den Speichertanks 20, 21 getrennt zwischen-
gespeichert. Der Speichertank 20 ist für die vor dem Spü-
len von der jeweiligen Entwässerungseinrichtung von
den Wäschestücken abgetrennten Klarwaschflüssigkeit,
einschließlich eines Großteils der gebundenen Flotte,
vorgesehen. Die Spülflüssigkeit, einschließlich der ge-
bundenen Flotte, wird im zweiten Speichertank 21 sepa-
rat zwischengespeichert. Die Klarwaschflüssigkeit, und
zwar die freie Flotte und ein Großteil der gebundenen
Flotte, wird aus dem Speichertank 20 zum einen Teil der
Klarwäsche zugeführt, und zwar in die erste Kammer 15
der Klarwaschzone 17 und zum anderen Teil zur Vor-
waschzone 16 geleitet, vorzugsweise in den Zuführtrich-
ter 26 zum Einschwemmen zu waschender Wäschestük-
ke in die Durchlaufwaschmaschine 10. Die Spülflotte, al-
so die gesamte freie Spülflüssigkeit und ein Großteil der
gebundenen Spülflüssigkeit, aus der mindestens einen
Wäscheschleuder 11 oder einer anderen Entwässe-
rungseinrichtung, beispielsweise einer Entwässerungs-
presse, wird nur zum Einschwemmen gewaschener Wä-
schestücke verwendet, also der Vorwaschzone 16 zu-
geführt, und zwar erfindungsgemäß mit dem restlichen
Teil der auch von der mindestens einen Entwässerungs-
einrichtung von den Wäschestücken getrennten Klar-
waschflüssigkeit.
[0023] Die Fig. 2 zeigt die Verbräuche von Behand-
lungsflüssigkeit, einschließlich Frischwasser, am Bei-
spiel von Wäschestücken aus Baumwolle. Hier wird zur
Vorwäsche pro Kilogramm Wäschegewicht 4,9 kg Be-
handlungsflüssigkeit, nämlich Vorwaschflüssigkeit, ein-
gesetzt. Die Vorwaschflüssigkeit wird gebildet aus einem
Gemisch der von der mindestens einen Wäscheschleu-
der 11 stammenden Spülflüssigkeit und Klarwaschflüs-
sigkeit aus den Speichertanks 20 und 21. Konkret wird
die gesamte Spülflüssigkeit, nämlich 3,1 I pro Kilogramm
Wäsche und ein Teil der Klarwaschflüssigkeit, nämlich
1,8 I pro Kilogramm Wäsche, zur Bildung der Vorwasch-
flüssigkeit vermischt.
[0024] Nach der Vorwäsche in der ersten Kammer 15
werden in der zweiten Kammer 15, das ist die erste Kam-
mer 15 der Klarwaschzone 17, 2,4 I freie Vorwaschflüs-
sigkeit pro Kilogramm Wäsche über die Außentrommel
18 abgelassen. Zum Klarwaschen wird pro Kilogramm
Wäsche 2 I Klarwaschflüssigkeit aufgefüllt, und zwar von
der im Speichertank 20 zwischengespeicherten Klar-
waschflotte, womit der vorangegangene Wäscheposten
behandelt worden ist. Diese Klarwaschflotte, also freie
Klarwaschflotte und ein Großteil der gebundenen Klar-
waschflotte aus der Entwässerungseinrichtung, weist
noch etwa die Temperatur auf, die zum Klarwaschen be-
nötigt wird, ist nämlich wärmer als die Temperatur der
Behandlungsflüssigkeit in der Vorwaschzone 16. Durch
das Ablassen von 2,4 I Behandlungsflüssigkeit von der
vorgewaschenen Wäsche und Zuführen von nur 2 1 Klar-
waschflüssigkeit pro Kilogramm Wäsche findet in der
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Klarwaschzone 17 die Klarwäsche mit 4,5 kg Klarwasch-
flotte pro Kilogramm Wäsche statt.
[0025] Nach dem Klarwaschen verlassen die Wäsche-
stücke die Durchlaufwaschmaschine 10 über eine in
Durchlaufrichtung 14 gesehen hintere Entladerutsche
30. Von dieser gelangt die Wäsche mit der gesamten
Klarwaschflotte in die mindestens eine Wäscheschleu-
der 11 oder eine andere Entwässerungseinrichtung. Die
freie Klarwaschflotte läuft in der Zentrifuge sofort ab und
wird im Sammeltank 19 der Wäscheschleuder 11 gesam-
melt. Die Wäschestücke werden nun in die Wäsche-
schleuder 11 geschleudert und dabei von einem Großteil
der in den Wäschestücken gebundenen Flotte, nämlich
der gebundenen Klarwaschflotte, befreit. Danach verfü-
gen die Wäschestücke nur noch über eine Restfeuchte,
die nahezu derjenigen entspricht, die in den Wäsche-
stücken verbleibt, nachdem diese die Wäscheschleuder
11 verlassen haben, um in einem nachfolgenden Trock-
ner getrocknet zu werden, vorzugsweise um etwa 0,1 1
pro Kilogramm Wäsche größer ist. Im Beispiel von Baum-
wolle ist nach dem Entfernen des Großteils der gebun-
denen Klarwaschflotte in den Wäschestücken nur etwa
0,7 kg Klarwaschflotte pro Kilogramm Wäsche enthalten.
Im Sammeltank 19 haben sich dadurch 3,8 1 pro Kilo-
gramm Wäsche an Klarwaschflotte, und zwar freie Flotte
und ein Großteil der gebundenen Flotte, gesammelt, die
dann insgesamt in den Speichertank 20 geleitet wird.
[0026] Zum anschließenden Spülen der Wäschestük-
ke in der mindestens einen Wäscheschleuder 11 oder
einer anderen Wäschebehandlungseinrichtung werden
der Wäscheschleuder 11 nun 3 1 Frischwasser pro Ki-
logramm Wäsche zugeführt. Damit findet das Spülen der
Wäschestücke in der Wäscheschleuder 11 statt. Nach
dem Spülen wird die freie Spülflüssigkeit und ein Großteil
der in den Wäschestücken gebundenen Spülflüssigkeit
von der mindestens einen Wäscheschleuder 11 oder ei-
ner anderen Entwässerungseinrichtung aus den Wä-
schestücken entfernt. Es wird so viel Spülflüssigkeit aus
den Wäschestücken in der Wäscheschleuder 11 ent-
fernt, dass nur noch etwa 0,6 I Spülflüssigkeit pro jedem
Kilogramm Wäsche enthalten sind. Die gesamte
Spülflotte, nämlich die freie Spülflüssigkeit und ein
Großteil der gebundenen Spülflüssigkeit, wird zunächst
im Sammeltank 19 zusammengeführt und von dort zum
Speichertank 21 geleitet, wo die Spülflotte getrennt von
der Klarwaschflotte, die sich im Speichertank 20 befindet,
zwischengespeichert wird. In den Speichertank gelangt
so 3,1 kg Spülflüssigkeit pro Kilogramm Wäsche.
[0027] Das erfindungsgemäße Verfahren benötigt
zum Waschen eines jeweiligen Wäschepostens nur 3 I
Frischwasser pro Kilogramm gewaschener Wäsche.
Diese 3 I pro Kilogramm Wäsche werden ausgetragen
durch Ableitung von 2,4 I Vorwaschwasser pro Kilo-
gramm Wäsche am Anfang der Klarwaschzone 17 und
als restliche gebundene Spülflotte in den Wäschestük-
ken, die 0,6 I Wasser pro Kilogramm Wäsche beträgt.
[0028] Im Spültank 21 befindet sich Spülflotte, die im
Vergleich zur Klarwaschflotte kälter ist. Beim Waschen

von Baumwolle weist die Spülflotte eine Temperatur von
um die 29°C auf, während die Klarwaschflotte über eine
höhere Temperatur von etwa 68°C verfügt. Damit die
Temperatur der Vorwaschflüssigkeit in der Vorwaschzo-
ne 16 nicht zu hoch wird, erfolgt erfindungsgemäß eine
Mischung von Klarwaschflotte und Spülflotte aus der Ent-
wässerung zur Bildung der Vorwaschflüssigkeit, die aus
beiden Sammeltanks 20, 21 vor die Vorwaschzone 16
geleitet wird. Im gezeigten Ausführungsbeispiel wird die
gesamte Spülflotte von 3,1 I Spülflüssigkeit pro Kilo-
gramm zum Einschwemmen eines neuen Wäschepo-
stens vor die Vorwaschzone 16 geleitet, und zwar zu-
sammen mit einem Teil der im Sammeltank 20 enthalte-
nen Klarwaschflotte. Im gezeigten Ausführungsbeispiel
sind das zur Erzielung eines ausgeglichenen Flüssig-
keitshaushalts in der Durchlaufwaschmaschine 10 und
in der Wäscheschleuder 11 und Herbeiführung einer aus-
reichend niedrigeren Temperatur etwa 1,8 1 Klarwasch-
flotte pro Kilogramm Wäsche.
[0029] Die Fig. 3 zeigt die Behandlung, nämlich das
Waschen, Spülen und Entwässern von Frottee. Prinzipi-
ell wird verfahrensmäßig genauso vorgegangen wie zu-
vor im Zusammenhang mit Baumwollwäsche beschrie-
ben. Es ändern sich nur die Flüssigkeitsmengen wegen
der größeren Menge gebundener Flotte in Frottee-Wä-
sche.
[0030] Nach dem Vorwaschen werden am Anfang der
Klarwaschzone 17 ca. 3,3 I Vorwaschflüssigkeit pro Ki-
logramm Wäsche aus der in Durchlaufrichtung 14 gese-
hen zweiten Trommel 12 abgelassen, und zwar unter
Zuhilfenahme der Außentrommel 18 der zweiten Kam-
mer 15. Aus dem Sammeltank 20 der Klarwaschflotte
werden am Anfang der Klarwaschzone 17 21 Klarwasch-
flotte pro Kilogramm Wäsche zugeführt, so dass zum
Klarwaschen 5,5 kg Klarwaschflüssigkeit pro Kilogramm
Frottee-Wäsche zur Verfügung steht.
[0031] In der Wäscheschleuder 11 werden vor dem
Spülen der Wäschestücke 4,7 I Klarwaschflotte pro Ki-
logramm Wäsche getrennt und zum Speichertank 20 ge-
leitet. Die Klarwaschflotte im Speichertank 20 setzt sich
zusammen aus der freien Klarwaschflotte und einem
Großteil der gebundenen Klarwaschflotte. Die gebunde-
ne Klarwaschflotte wird von der Wäscheschleuder 11 in
solchem Umfang aus der Frottee-Wäsche entfernt, dass
nur ein verhältnismäßig geringer Teil an gebundener
Klarwaschflotte von 0,8 I pro Kilogramm Wäsche zum
Spülen in der Frottee-Wäsche verbleibt.
[0032] Zum Spülen werden der Frottee-Wäsche 41
Frischwasser pro Kilogramm Wäsche zugeführt. Nach
dem Spülen wird die Spülflüssigkeit, und zwar die freie
Spülflüssigkeit und ein Großteil der gebundenen
Spülflüssigkeit dem separaten Speichertank 21 für die
Spülflotte zugeführt. Diese Spülflotte beträgt 4,1 I pro
Kilogramm Frottee-Wäsche, nämlich die 4 I pro Kilo-
gramm Frischwasser und 0,1 I pro Kilogramm angebun-
dene Flotte, die nach dem Spülvorgang mehr aus der
Frottee-Wäsche ausgepresst worden ist als vor dem
Spülvorgang.
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[0033] Die Spülflotte im Speichertank 21 weist im ge-
zeigten Ausführungsbeispiel etwa 27°C auf, während die
Klarwaschflotte im Speichertank 20 über eine Tempera-
tur von etwa 68°C verfügt.
[0034] Zum Einschwemmen eines neuen Wäschepo-
stens in die erste Kammer 15 der Durchlaufwaschma-
schine 10 wird aus dem Speichertank 20 ein Gemisch
von 2,7 I Klarwaschflotte pro Kilogramm Wäsche und 4,1
I Spülflotte aus dem Speichertank 21 vor die erste Kam-
mer 15 der Durchlaufwaschmaschine 10 transportiert.
Dabei handelt es sich um die gesamte Spülflotte aus dem
Speichertank 21. Es werden also insgesamt 6,8 I Klar-
waschflotte und Spülflotte pro Kilogramm Wäsche aus
den Speichertanks 20 und 21 der Vorwaschzone 16 zu-
geführt.
[0035] Nach dem Ablassen von 3,3 l Vorwaschwasser
pro Kilogramm Frottee-Wäsche aus der ersten Kammer
15 der Klarwaschzone 17 werden aus dem Speichertank
20 für die Klarwaschflotte 2 1 Klarwaschflotte pro Kilo-
gramm Frottee-Wäsche der ersten Kammer 15 der Klar-
waschzone 17 zugeführt, sodass hier 5,5 kg Klarwasch-
flüssigkeit pro Kilogramm Frottee-Wäsche zur Verfügung
stehen.
[0036] Die Fig. 4 zeigt das erfindungsgemäße Verfah-
ren am Beispiel von Berufsbekleidung. Hier erfolgt die
Vorwäsche mit 4,6 kg Vorwaschflüssigkeit pro Kilo-
gramm Berufsbekleidung. Die Vorwaschflüssigkeit weist
eine Temperatur von etwa 38°C auf. Die gesamte Vor-
waschflüssigkeit wird den Speichertanks 20 und 21 für
einerseits Klarwaschflotte und andererseits Spülflotte
entnommen. Es handelt sich hierbei um die gesamte
Spülflotte im Speichertank 21, nämlich 3,1 I pro Kilo-
gramm Wäsche und einer Temperatur von etwa 26°C
sowie einen Teil der Klarwaschflotte aus dem Speicher-
tank 20, nämlich 1,5 I pro Kilogramm Berufswäsche. Die
Klarwaschflotte im Speichertank 20 verfügt über eine
Temperatur von etwa 70°C. Insgesamt werden demnach
der Vorwaschzone 16 ca. 4,6 I pro Kilogramm Berufsbe-
kleidung zugeführt, und zwar ein Gemisch aus Klar-
waschflotte und Spülflotte, wodurch die wärmere Klar-
waschflotte auf eine Temperatur von etwa 38°C abge-
senkt wird.
[0037] Nach dem Vorwaschen wird ein Teil der Vor-
waschflüssigkeit am Anfang der Klarwaschzone 17
durch die Außentrommel 18 abgeleitet. Das sind im ge-
zeigten Ausführungsbeispiel 2,6 I Vorwaschflüssigkeit
pro Kilogramm Berufswäsche. Aus dem Speichertank 20
der Klarwaschflotte werden zu Beginn des Klarwasch-
vorgangs der ersten Kammer 15 der Klarwaschzone 17
etwa 2 1 Klarwaschflotte pro Kilogramm Berufsbeklei-
dung zugeführt. Es sind so zum Klarwaschen in der Klar-
waschzone 17 etwa 4 kg Flüssigkeit pro Kilogramm Be-
rufsbekleidung vorhanden.
[0038] Nach dem Klarspülen verlassen die Wäsche-
stücke mit der gebundenen und ungebundenen Klar-
waschflüssigkeit über die Entladerutsche 30 die Durch-
laufwaschmaschine 10. Die Wäschestücke mit der freien
und gebundenen Klarwaschflüssigkeit gelangt so in den

Bereich der Wäscheschleuder 11. Vor dem Spülen der
Wäschestücke wird im Bereich der Wäscheschleuder 11
die gesamte freie Klarwaschflüssigkeit in den Sammel-
tank 19 geleitet. Durch die Wäscheschleuder 11 wird die
Wäsche außerdem so sehr geschleudert, dass ein
Großteil der gebundenen Klarwaschflüssigkeit entfernt
wird. Es gelangen dann insgesamt 3,5 1 Klarwaschflüs-
sigkeit pro Kilogramm Berufswäsche in den Sammeltank
19 der Wäscheschleuder 11. Von hier aus wird die ge-
samte in der Wäscheschleuder 11 abgetrennte Klar-
waschflotte von 3,5 I pro Kilogramm Berufswäsche in
den dafür vorgesehenen Speichertank 20 geleitet und
hier zwischengespeichert. Die Berufsbekleidung weist
dann vor dem Schleudern nur noch einen geringen Anteil
gebundener Klarwaschflotte auf, und zwar etwa 0,5 I pro
Kilogramm Berufswäsche.
[0039] Zum Spülen wird der Wäscheschleuder 10 et-
wa 3I Frischwasser pro Kilogramm Berufsbekleidung zu-
geführt. Die beim Spülen anfallende Spülflotte, nämlich
das gesamte zugeführte Frischwasser und weiterhin 0,1
I Spülwasser pro Kilogramm Berufsbekleidung aus der
gebundenen Flotte, also insgesamt 3,1 I pro Kilogramm
Berufsbekleidung an Spülflotte, werden im separaten
Speichertank 21 getrennt von der Klarwaschflüssigkeit
zwischengespeichert. Es sind dann im Speichertank 20
etwa 3,5 1 pro Kilogramm Berufsbekleidung Klarwasch-
flotte bei einer Temperatur von etwa 70°C und im zweiten
Speichertank 21 3,1 1 pro Kilogramm Berufsbekleidung
Spülflotte mit einer Temperatur von etwa 27°C vorhan-
den. Die gesamte Spülflotte aus dem Speichertank 21
wird für die Vorwäsche des nachfolgenden Wäschepo-
stens verwendet. Zusätzlich werden für die Vorwäsche
auch noch 1,5 I pro Kilogramm Wäsche an Klarwasch-
flotte aus dem Speichertank 20 eingesetzt. Dadurch wird
die wärmere Klarwaschflotte abgekühlt von 67°C auf et-
wa 38°C, also eine Temperatur, die zur Vorwäsche ohne
die Gefahr der Bildung von Eiweißflecken eingesetzt wer-
den kann. Die restliche Klarwaschflotte aus dem Spei-
chertank 20, nämlich 2I pro Kilogramm Wäsche, wird am
Anfang der Klarwaschzone 17 eingesetzt.
[0040] Das erfindungsgemäße Verfahren ermöglicht
es, pro Waschzyklus mit einem Frischwasserbedarf von
3 I pro Kilogramm Berufsbekleidung auszukommen. Die-
se ersetzen die pro Waschvorgang abgeführten 2,-6 1
Vorwaschflüssigkeit pro Kilogramm Berufsbekleidung
und die von der gespülten Berufsbekleidung ausgetra-
gene, gebundene Flotte von 0,4 I Spülwasser pro Kilo-
gramm Berufsbekleidung.

Bezugszeichenliste:

[0041]

10 Durchlaufwaschmaschine
11 Wäscheschleuder
12 Trommel
13 Trennwand
14 Durchlaufrichtung
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15 Kammer
16 Vorwaschzone
17 Klarwaschzone
18 Außentrommel
19 Sammeltank
20 Speichertank
21 Speichertank
22 Zuleitung
23 Ventil
24 Abflussleitung
26 Zuführtrichter
27 Abflussleitung
28 Abflussleitung
29 Ventil
30 Entladerutsche

Patentansprüche

1. Verfahren zur Nassbehandlung von Wäschestük-
ken, wobei die Wäschestücke in einer Wascheinrich-
tung gewaschen und in wenigstens einer nachfol-
genden Entwässerungseinrichtung entwässert und
gespült werden, dadurch gekennzeichnet, dass
vor dem Spülen von der Entwässerungseinrichtung
die Wäschestücke von mindestens einem Großteil
der gebundenen Flotte getrennt werden.

2. Verfahren nach Anspruch 1, dadurch gekenn-
zeichnet, dass vor dem Abtrennen oder während
des Abtrennens eines Großteils der gebundenen
Flotte in der Entwässerungseinrichtung die freie
Flotte von den Wäschestücken getrennt wird.

3. Verfahren nach Anspruch 1 oder 2, dadurch ge-
kennzeichnet, dass die von der Entwässerungs-
einrichtung bzw. in derselben von den Wäschestük-
ken abgetrennte freie Flotte und ein Großteil der ge-
bundenen Flotte zwischengespeichert werden.

4. Verfahren nach einem der vorhergehenden Ansprü-
che, dadurch gekennzeichnet, dass die im Be-
reich der Entwässerung anfallende Spülflüssigkeit
zwischengespeichert wird, vorzugsweise getrennt
von der vor dem Spülen von den Wäschestücken
getrennten Flüssigkeit, insbesondere Klarwasch-
flüssigkeit.

5. Verfahren nach einem der vorhergehenden Ansprü-
che, dadurch gekennzeichnet, dass ein Teil der
zwischengespeicherten Klarwaschflüssigkeit der
Klarwaschzone (17), vorzugsweise dem Anfang der
Klarwaschzone (17), der Wascheinrichtung wieder
zugeführt wird.

6. Verfahren nach einem der vorhergehenden Ansprü-
che, dadurch gekennzeichnet, dass die Menge
der der Klarwaschzone (17) wieder zugeführten und

zwischengespeicherten Klarwaschflüssigkeit der
Menge der vor der Klarwäsche von den Wäsche-
stücken abgetrennten Vorwaschflüssigkeit ent-
spricht, vorzugsweise etwas geringer ist.

7. Verfahren zur Nassbehandlung von Wäschestük-
ken, wobei die Wäschestücke in einer Wascheinrich-
tung gewaschen und in wenigstens einer nachfol-
genden Entwässerungseinrichtung entwässert und
gespült werden, insbesondere nach einem der vor-
hergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeich-
net, dass ein Gemisch aus von der mindestens ei-
nen Entwässerungseinrichtung von den Wäsche-
stücken abgetrennten Klarwaschflüssigkeit und
Spülflüssigkeit der Wascheinrichtung wieder zuge-
führt wird.

8. Verfahren nach einem der vorhergehenden Ansprü-
che, dadurch gekennzeichnet, dass das Gemisch
der in der Entwässerungseinrichtung von den Wä-
schestücken abgetrennten Klarwasch- und Spülflüs-
sigkeit zum Vorwaschen eines nächsten Postens an
Wäschestücken verwendet wird.

9. Verfahren nach einem der vorhergehenden Ansprü-
che, dadurch gekennzeichnet, dass die gesamte
im Bereich der Entwässerungseinrichtung von den
Wäschestücken abgetrennten Klarwaschflüssigkeit
und Spülflüssigkeit der Klarwaschzone (17) und der
Vorwaschzone (16) der Wascheinrichtung wieder
zugeführt werden.

10. Verfahren nach einem der vorhergehenden Ansprü-
che, dadurch gekennzeichnet, dass ein Teil der
zwischengespeicherten Klarwaschflüssigkeit und
vorzugsweise die gesamte separat zwischengespei-
cherte Spülflüssigkeit der Vorwaschzone (16) der
Wascheinrichtung zugeführt wird.

11. Verfahren nach einem der vorhergehenden Ansprü-
che, dadurch gekennzeichnet, dass der Klar-
waschzone (17) ein Teil der in der Entwässerungs-
einrichtung von den Wäschestücken abgetrennten
Klarwaschflüssigkeit wieder zugeführt wird, vor-
zugsweise ein solcher Teil, vorzugsweise ein Rest,
der Klarwaschflüssigkeit, die nicht der Vorwaschzo-
ne (16) zugeführt worden ist.

12. Verfahren nach einem der vorhergehenden Ansprü-
che, dadurch gekennzeichnet, dass Frischwasser
nur der Entwässerungseinrichtung zugeführt wird,
vorzugsweise vor dem Spülen der Wäschestücke in
der Entwässerungseinrichtung, nachdem die freie
Flotte der Klarwaschflüssigkeit und ein Großteil der
gebundenen Flotte der Klarwaschflüssigkeit von den
Wäschestücken in der Entwässerungseinrichtung
abgetrennt worden sind.
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